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Dieser hatte zur Gemahlin Anna von Fürstenberg, Tochter des Grafen Friedrich.
Johann Christoph kommt auch im Vereine der Ritter vor, welcher im Jahr 1545
zu Freiburg in Breisgau errichtet wurde. Der mit diesem darin genannte Anton
Freyherr von Falkenstein scheint nicht von der gleichen Familie zu seyn. Im Jahr
1560 wird unser Johann Christoph unter den Vorständen der Provinzen (Praefectus
provinciarumj von Vorderösterreich gelesen, und unterschrieb noch 1567 die Charta
Ferdinandi archiducis. Das Jahr darauf, das ist 1568, starb seine Gemahlin Anna
von Fürstenberg. Johann Christoph scheint ein eifriger Christ, und auch ein Freund
und Gutthäter des Klosters St. Blasien gewesen zu seyn, da im Jahr 1556 sein
Wappen in ein Fenster dieses Stiftes gemalt wurde. Das gleiche Wappen bezeichnet

seinen Grabstein zu Ebringen, wo er nach den Akten des Klosters St. Gallen
als der letzte des Namens und Stammes des Geschlechtes der Freyherren von
Falkenstein mit Schild und Helm begraben wurde.

Diese geschichtlichen Daten in Betreff der zwey letzten Freyherrn, Sigmund
und Johann Christoph, von Falkenslein zu Heidtburg, giebt uns der berühmte Abt
Martin Gebert von St. Blasien an verschiedenen Stellen seiner Historia Nigrae Silva?,
nämlich: T. IL p. 320—321. 327—332. und andern; sowie T. III. p. 405. ohne zu
ahnen, dass er uns über die letzten Sprossen eines berühmten schweizerischen
Geschlechtes Aufschlüsse ertheilt. Er zählt jene einfach unter den verschiedenen
jenseitigen falkensteinischen Familien als eine neue, gesonderte, auf, und zwar mit
einem besondern, früher dort nicht vorkommenden Wappen, worin ein Querbalken
sey; ohne zu wissen oder zu sagen, woher sie stammt; obschon ihm aus Wurstisen
nicht unbekannt ist, dass es diesseits des Rheines innerhalb der jetzigen Grenzen
uer Schweiz auch eine Familie von Falkenstein und zwar mit einem nach seiner
Meinung durch verschiedene Farben getheilten Wappenschilde, wo wir aber drey
Querbalken sehen, gegeben. Jedenfalls hatte nach Gerberts Andeutung das Wappen
Unserer Freyherren zu Heidburg wenigstens einen Querbalken und es war somit,
NVle das ihrer Vorfahren bey uns, auch in drey Theile quer getheilt; bey einer
genauem Beschreibung würden wir vielleicht auch entdecken, dass der gute Thoman
lcnt mit blos einem Balken über den Rhein gezogen ist.

A. D.

Ueber Wernher Schodelers Berechtigung zum Chronikschreiben.
Auch an dem albernsten Geschreibsel kann ein Goldstäubchen kleben. Den

Hn*8 liCfert daS bcrnische Missivenbuch C. auf Seite 381. Hier, am Kopfe eines
obandes vom Jahr 1475, sieht hingekleckst was folgt:

»Claude Baillioz zu diser Zit wonhaft in diser Kanlzly zu Bern — und bin"der ^it ein Nar tresin.«>ar gesin.«
»Aber jetzt bin ich ouch ein Nar, von Bremgarten, tjenennt Werner»Schodler 1481.«

Thü'388!?116861^ Werner Scnod'er von Bremgarten, Kanzleigehülfe des Stadtschreibers
Stadl^h- T1Cker von ßern- keine iindere Persönlichkeit sein kann als der spätere

,,„,„
SC Ieiber. Schultheiss und Chronist von Bremgarten, Werner Schodeler,

"»terhegt wohl kaum einem Zweifel.
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Die volle Gewissheit aber würde dem Kenner der Schriftzüge dieses Letztern
ihre Vergleichung mit obiger Originalnotiz bieten.

Auf gleichem Wege dürfte auch zu ermitteln sein, wie lange der Erstere die

Einträge unserer Missiven- und Spruchbücher milbesorgt hat, also Angestellter der
Kanzlei und in Bern wohnhaft gewesen ist. Das Balhsmanual scheint hiefür bestimmte

Anhaltspunkte nicht zu bieten.
Jedenfalls gewinnt, obige Identität vorausgesetzt, der Chronist Werner Schodeler

bedeutend an Autorität durch seine bernische Kanzleistellung; denn nicht nur
gewährte ihm diese die tiefere Einsicht in das Tagesgetriebe, sondern es stand ihm
auch das Staatsarchiv zur Erforschung der nähern und fernem Vergangenheit offen.
Seine Aufzeichnungen sind demnach, wenigstens für den Zeitraum, der seinem
Scheiden aus Bern vorhergeht, als aus den besten Quellen unmittelbar geschöpft zu
betrachten, und für die spätem kann er immerhin durch die während der Kanzleizeit

angeknüpften Verbindungen sorgsam und verlässlich bedient worden sein.
Die Kleckserei des Claude Bailloz ist ebenfalls nicht ganz unbeachtet zu lassen.
Dieser Angestellte des bernischen Sladtschrcibers von 1475') war sehr

wahrscheinlich aus dem neuenburgischen Geschlechte Baillod (Baillodz;, das mehr als

einen Chronisten geliefert haben soll (Memoires du Chancelier de Montmollin 1.4.
und Hallers Bibliothek der Schweizergeschichte V. 211). Sollte die einem dieser
Baillod zugemuthete Beschreibung der Feldzüge Karls des Kühnen gegen die Schweizer
nicht vielleicht mittelbar oder unmittelbar bis auf unsern Claude zurückgehen?
Unsere neuenburgischen Freunde sind ersucht, dieser Frage einige Aufmerksamkeit
zu widmen, und dabei besonders zur Vergleichung der Schriftzüge ihrer Johann und
David Baillod mit unserm Claude Baillioz 2) Hand zu bieten.

Bern, am 31. Mai 1861. M. v. St.

') Am 28. December 1509 verwendete sich Bern zu Gunsten des nun schon geraume Zeit in
seinem Dienste stehenden Claude Bailliod bei der Regierung Neuenburg um den Nachlass,
insbesondere um die Protocolle und Register des kürzlich verstorbenen Antoine Bailliod (wohl eines

vormaligen öffentlichen Schreibers), dessen Vetter und Nächslgesippter er genannt xvird. (T. Miss.
M. 127.) Es ist Grund anzunehmen, dass dieser Claude und der von 1475 eine und dieselbe
Person gewesen.

2) Ein Claude Bailliod erscheint 1518, 29, 33 und spater als neuenburgischer Castlan zu Vaux-
travers, ein Amt, das bereits 1481 und 1495 ein Antoine Bailliod verwaltet hatte. Einen andern
oder den nämlichen Claude B. nennt Bern in dej]i Jahren 1546, 47. 49, 50, 51 und 54 seinen

Burger; er weilte zu Vauxtravers und wurde zu'mancherlei geheimen Missionen gebraucht. Wie
mag dieser oder wie mögen diese zwei zum Claude B. von 1475 sich verhalten haben?

Die Bernerchronik, Abschrift von Peter Falk.

In der 1. Nummer des Anzeigers von 1860, S. 90, wird einer angeblichen
Bernerchronik vom Jahr 1268 nachgefragt. Unterdessen sind bei dem Besitzer
dieser Handschrift, Sir Thomas Phillips, Erkundigungen eingezogen worden, und
diese haben, wie leicht zu vermuthen war, herausgestellt, dass das im Katalog der

Manuscripten-Sammlung jener Handschrift beigesetzte Datum auf einem Irrthuni
beruht. Die, wie es scheint, früher übersehene Aufschrift derselben lautet: »Die
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